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STELLENAUSSCHREIBUNG 

 
In der Gemeinde Fritzens ist ab sofort die Stelle eines/r 

 

Mitarbeiters/Mitarbeiterin im Bauhof 
 

mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden zu besetzen. 
 
Aufgabenbereich: 

• Alle Tätigkeiten des Bauhofs Fritzens wie z.B. Straßendienste, Winterdienste, Grünraum-
dienste, etc. 

 
Erfordernisse: 

• österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EU-/EWR-Bürger/in 

• einwandfreier Leumund 

• bei männlichen Bewerbern: abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst (evtl. Nachweis über 
Befreiung zur Ableistung) 

• Führerschein B (C und E von Vorteil) 

• abgeschlossener handwerklicher Beruf 
 

Persönliche Qualifikationen: 

• Team- und Kooperationsfähigkeit, problemlösendes Denken, Stressresistenz 

• selbstständiges und genaues Arbeiten, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit 

• körperliche Belastbarkeit auch in Allwettersituationen 

• fachlicher Umgang im Bedienen von Arbeitsmaschinen 

• Bereitschaft zur Mehrleistung, zu Sonn- und Feiertagsdiensten und Nachtdiensten 

• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
 

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des Gemeinde-Vertragsbedienste-
tengesetzes 2012 (G-VBG 2012) idgF. Das Mindestentgelt beträgt monatlich brutto € 2.480,- (inkl. 
Zulagen), wobei die exakte Höhe des Entgeltes im Einzelfall nach dem ermittelten Vorrückungsstich-
tag (insbesondere anrechenbare Vordienstzeiten) festgestellt wird. 
Der erste Monat gilt als Probemonat. Auf § 2 des Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetzes 2005 iVm 
§ 7 Landes-Gleichbehandlungsgesetzes 2005 wird verwiesen. 
 
Schriftliche Bewerbungsschreiben samt Unterlagen (Lebenslauf, Schul- und Dienstzeugnisse, Straf-
registerbescheinigung, bei männlichen Bewerbern: abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst bzw. Nach-
weis über Befreiung zur Ableistung) sind bis spätestens 03.09.2021 beim Gemeindeamt Fritzens, 
Bergstraße 2, 6122 Fritzens einzubringen oder per E-Mail an gemeinde@fritzens.tirol.gv.at zu sen-
den. 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

i.V. Markus Freimüller 
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